
DER BUNDESMINISTER FüR FINANZEN 

11 05 02/5-Pr. 2/78 

An gen 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Parla.ment 

1017 t1 i e n 

Wien, 1978 03 16 

1SfJ'1IAB 

j978 w03- I 7 
zu 1591/J 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Vetter und Genossen vom 18. Jänner 1978, 
Nr. 1591/J, betreffend Änderur.g der Organisation des GrenzUber\'/achungsdienstes 
der Zollwache, beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu 1): 

Die schon in Beantwortung der schriftlichen Anfrage der Abgeordneten Suppan 
und Genossen vom 16. Dezember 1976~ Nr. 890/J, dargelegte und auch vom 
Rechnungshof immer wieder geforderte Notwendigkeit, die in ihren GrundzUgen 
seit mehr als 50 Jahre bestehende Organisation des Zollwachdienstes zu ver­
bessern~ wird, nachdem im Bereich der Finanzlandesdirektion fUr Kärnten mit 
l~b 1 auf des Jahres 1977 di e Zusammen 1 egung von Zo 11 wachabteil ungen - und zwar 
ei nvernehml ich mit der Personal vel"tretung - erfolgt ist p nunmehr von den 
übrigen Finan.zlandesdirektionen zum Anlaß genommen, ebenfC!.l1s diesbezügliche 
Reformmaßnahmen zu treffen. 

Seitens der Finanzlandesdirektion fUr Wien, Niederösterreich und Burgenland 
ist in diesem Zusammenhang vorgesehen, im Bereich Niederösterreich - und zwar. 
im Grenzabschnitt von Kar'st~~t bis Wolfsthal - folgende Z011wachabteilurigen, 
deren Beamte vornehml1ch Grenzstreifdienst verrichten, aufzulösen: Höhenberg, 
Brand, Rottal, Reingers, Fratres, Ober-ThUrnau, Riegersburg, Hardegg, Mitter­
Retzbach, Groß Kadolz. Zwingendorf, WildendUrnbach, Reinthal t Gernhardsthal. 
Drös;ng, Angern, Zwerndorf und Schbßhof. 

Der Oben"achungsbei~ei eh und der überwi egende Te; 1 des Personals di es er Di enst­

stellen sollen den Zollwachabteilungen GmUnd, Neu Nagelberg, SchHnau, Grametten, 
Kautzen, Weikertschlag~ Langau, Nieder Fladnitz p Klein Haugsdorf. La~/Thayat 
Drasenhofen p Schrattenberg : Hohem~u, Dlir'nkl"ut und r'larchegg angegl ; edert "/erden. -
Der Vollständigkeit halber darf ich erwähnen, daß die genannte Finanzlandes­
direktion. der gemäß § 4 der Zollwachvorschrift u.a. die Errichtung, Auflassung 
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oder Verl egung von Zo 1 l,;achabtei"l ungen ob 1 i egt, erwägt, nach Erprobung des 
vorgenannten Oberwashungssystems auch di e Zo 1 hvachabteil ung Kat'1 sti ft aufzul ösen. 

Näheres wo 11 e der be 'j 1 i egenden Obers i cht e'1tnomrnen v/erden. 

Zl!..1h 
Die Finanzlandesdirektion fUr Wien, Niederästerreich und Burgenland hat der 
Personal vertretung (Fachausschuß/Zollwache) bereits eine Aufstellung Ubermittelt, 
aus der die zur Auflassung vorgesehenen und die verbleibenden Zollwachabteilungen 

ersichtlich sind. 

Z.u 3): 

Der Vorteil dieser Zusammenlegung von Zollwachabteilungen ist in erster Linie 
darin zu sehen, daß die Zusammenfassung des Personals mehrerer- Zollwachabtei­

lungen einen wirkungsvolleren und ökonomischeren Einsatz der Zollwachebeamten 
und der ihnen zur VerfUgung stehenden Ausrüstung (vor allem der Dienstfahrzeuge) 

gewährleistet. 

Zu 4): 

Im Bereich der Zollverwaltung herrscht infolge der bei den Zollämtern ständig 

zunehmenden Abfertigungsaufgaben, allgemein Personalmangel. 

Die Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland rechnet 
damit, daß durch die in Rede stehende Zusammenlegung von Zollwachabteilungen in 
NiederBsterreich zusätzliche Beamte den Zollämtern zur Dienstleistung zugefUhrt 

... "erden können. 

Die in Rede stehenden Reformen würden daher nicht zu einer Einsparung von Dienst­

posten fUhren, sondern einen rationelleren Personaleinsatz ermöglichen. 

Zu 5): 
Eine überwachung der Staa.tsgrenze durch die Zollwache kann nur im Zusammenhang 
mit jenen Aufgaben gesehen werden, die sich auf Grund des § 23 Abs.l Zollgesetz 
1955, BGB1,Nr.129/1955 in der geltenden Fassung. und des § 1 des Bundesgesetzes 

vom 21. Juni 1967 betreffend die übertragung der durch Sicherheitsorgane zu 
versehenden Grenztiberwachung und GrenzkQntro 11 e auf Zo 11 organe, BGB1. Nr. 22011967 

in der Fassung des Art. II des Bundesgesetzes vom 10. Juli 1974. BGB1.Nr.527, 
ergeben. Nach der ersten Gesetzesstelle obliegt der Zollwache die Oberwachung 
der Zo11g~enze und die Beaufsichtigung des Verkehrs Uber dieselbe, während sie 

nach der zweiten Gesetzesstelle Maßnahmen zur Ve~hinderung und Aufklärung 
gerichtlich st~afb~rer Handlungen und zur Ergreifung des Täters zu treffen hat, 

./. 

1597/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



- 3 -

soweit s ~ eh der An1 aß _~_um Ei n~chreiten bei der:.J!E~erwachung des mit der 
Bundesgrenze_~bereinst;mmenden Teiles der Zollgrenze ergibt, und wegen 

Gefahr im Verzuge das Einschreiten der zuständigen Sicherheitsorgane 
nicht abgewartet werden kann. 

Da im Sinne der Antwort zu Frage 1) die Oberwachungsbereiche der aufge­
lassenen Zo11waehabteilungen anderen Zollwachabteilungen zugewiesen werden, 
ist gewährleistet, daß die erwähnten Oberwachungsaufgaben an der Staats­
grenze auch in Hinkunft nicht vernachlässigt werden. 

1597/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



I' 

• 

-_. __ . __ ._--------_.--.---- r-- -.. ----
aufzula~;sende ~ .. '" ".:,,"' '-, ~.' 1:..:) I ,-, rl ('" . nü\,;h iJU"",l.i,,,,,en .... ei,ju •.. u 

ve ['bleibende 
------_.---'--

E&:f.'bi.wh 

'':'-C; h-,:~ ·1bc·('J:,~ 
J.._ .. , . .,L • 0 

G,:: ~nd 

S{Jb"~llau 
ROGt;tll 

Gri-.lr::.etten 
ReL1f.ß·cS 

K&utzcn 
F'r::. tr:cs 

:,7e il!:c r'i;3c:l1 ag 
C b(; r-Th :~.r;." .J.u 

HcL'tiJ.egg 

z 0 1 1 w ach abt eil u n Gen 
(iül t; Gre r} Z:1 t:::-eifdir;f1S taufG<.::' D0n) 

---------t--- ._----_._--
Ki;.r'lst;irt 

Höhenberg 

Rot"tal 

Reingers 

Frc.t; res 

~i.ieseI"sb1J.rg 

Harc .. egg 

Ha.roD.eh 

~ Gm:.:nd 

~ 
) 
) 

) 
) 

5 
) 
) 

) 
) 

3c~!önLlu 

ICc.utzen 

,'/ei1:ertschlng 

Ni cd er F lc~6.ni tz 
) 
) 

HiC(!.er Fl.s.d .. :ütz 

G:coE ';';J.c.olz 
Z';.Till:~el1.C: 0 rf 
L':'l8./,fh".ya 

';-[il:S 2~:C-l:-t·Eb2.ch 
IIrase,:,:wfeu 

Scllrat t; Cil;) er[; 
Roill i:; 1121 

Bernb.t:, r-rls-G!lal 
2Iohonau 

Drc);:;:i..r,g 
Dürl1:·::eut 
AnC2 rn 
Z~t.~ e _c.!lci 01:-' i" 
}.:i..i.rchec;g 
SchloLhof 

l:i tter-Re-ez b::~ch 

Groß :::::L .. olz 
Z7.i:~!~0 8l1c10 !"f 

Be ·,:·nhc:..l'cl. s thaI 

:3chloLhof 

~ 
) 

~ 
5 
) 
) 

5 
) 

~ 

~ 

Drc •. senhofen 

Eohenau 

---------------+---_._--------

1597/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




